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Lfd. Nr. 6 

 

Bezirksregierung Münster 48653 Coesfeld, 24.01.2025 

- Flurbereinigungsbehörde - Leisweg 12 

 Tel. 0251/411-0 
 

Flurbereinigung Darfeld 

Az. 4 08 01 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 

 
Mit Beschluss vom 09.12.2008 wurde das Flurbereinigungsverfahren Darfeld angeordnet und das 
Flurbereinigungsgebiet festgestellt. Dieser Beschluss wurde mit der Aufforderung zur Anmeldung 
unbekannter Rechte nach § 14 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. 03. 1976 (BGBl. I S. 546) in der derzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt ge-
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macht. Für die mit dem 2. bis 4. Änderungsbeschluss zugezogenen Grundstücke wurde die Auffor-
derung zur Anmeldung unbekannter Rechte ebenfalls bereits öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit dem 5. Änderungsbeschluss vom 31.01.2019, dem 6. Änderungsbeschluss vom 20.04.2021 so-
wie dem 8. Änderungsbeschluss vom 04.11.2024 wurden die Grundstücke  
 
Gemeinde Rosendahl 
 
Gemarkung Darfeld  
  
Flur 22  Flurstücke 7, 8 
Flur 5  Flurstücke 254 
Flur 6  Flurstücke 116, 118, 120, 122, 124, 126 
 
 
Gemeinde Laer 
 
Gemarkung Laer  
Flur 4   Flurstück  48   (nach Teilung heute Flurstücke 73 u. 74) 
 
zum Flurbereinigungsverfahren Darfeld zugezogen und die Flurbereinigung für diese Grundstücke 
angeordnet (§ 8 FlurbG). 
 
Eine öffentliche Bekanntmachung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse ist bisher nicht erfolgt. 
Die erforderliche Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte für die mit den Änderungsbe-
schlüssen zugezogenen Grundstücke wird hiermit nachgeholt. 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG werden die Beteiligten aufgefordert, Rechte an den oben genannten 
Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung an dem Flurberei-

nigungsverfahren berechtigen, innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter öffentlichen 
Bekanntmachung dieser Aufforderung bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, 48128 Münster 
 
oder zur Niederschrift bei der  
 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Leisweg 12, 48653 Coesfeld 
 
anzumelden. 
 
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder Rechte 
an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken 
berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 
 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der 
Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. 
 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte erst nach 
Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde 
die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte 
demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 
 
Im Auftrag 
 
gez.      (LS) 
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Hartmann 
 
Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Bestim-
mungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: 

Dez. 33: https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html 

 
 

Lfd. Nr. 7 

WAHLBEKANNTMACHUNG 

 
1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Die Wahl dauert von 

8:00 bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Legden gehört zum Wahlkreis 123 Steinfurt I – Borken I und ist in folgende vier 

Wahlbezirke eingeteilt: 
 

Wahlbezirk Wahlraum 

1 (Legden 1) Brigidenschule – OGS, Wibbeltstraße 27, 48739 Legden 

2 (Legden 2) Altenwohnhaus „St. Josef“, Pavillon, Trippelvoetsweg 4, 
48739 Legden 

3 (Legden Außenbereich) Paulus van Husen-Schule, Weishauptstraße 1, 48739 
Legden 

4 (Asbeck) Dormitorium Asbeck, Stiftsstr. 20, 48739 Legden 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. Januar 2025 bis 

02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr in 

Legden, Feuerwehrgerätehaus, St.-Florian-Weg 1, 48739 Legden,  

 Im Besprechungsraum 1 (Briefwahlvorstand 1) und 

 Im Besprechungsraum 2 (Briefwahlvorstand 2) 
 

zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. 

 
 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur 

Wahl mitzubringen.  
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes ei-

nen Stimmzettel ausgehändigt. 
 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber 
der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

https://www.brms.nrw.de/de/datenschutz/33/index.html
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 Der Wähler gibt 
 
 seine Erststimme in der Weise ab, 

 

  dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 

gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten 

soll, 

 
 und seine Zweitstimme in der Weise,  

 

  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 

gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 

soll. 

 

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-

stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 

ausgestellt ist, 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 

 b) durch Briefwahl 

 teilnehmen. 
 
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde Legden einen amtlichen Stimmzet-

tel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-

übung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 
Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 

 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
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bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

48739 Legden, 03. Februar 2025 GEMEINDE LEGDEN 
    Der Bürgermeister 
 

                                     gez. Berkemeier 

Lfd. Nr. 8 

 

Gemeinde Legden 
 

Bekanntmachung 
 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes „Triepenbusch“, Ortsteil Legden Nr. 6, im beschleunigten 

Verfahren gem. § 13a BauGB 

a) Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13a BauGB 

b) Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 
 

Zu a) 
Der Rat der Gemeinde Legden hat in seiner Sitzung am 23.10.2023 beschlossen, die 5. Änderung 
des Bebauungsplanes „Triepenbusch“, Ortsteil Legden Nr. 6, gem. § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 13a 
BauGB einzuleiten. 
 
Die Planung verfolgt folgende Ziele: 
 

 Nutzung von ehemaligen bebauten Grundstücken im Innenbereich 

 Nachfrageorientierte Wohnbaulandentwicklung 

 Bestmögliche Nutzung der bestehenden Infrastruktur 
 
Bei der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Triepenbusch“, Ortsteil Legden Nr. 6, handelt es sich 
um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. Der Plan erfüllt die im Gesetz genannten Voraus-
setzungen zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB. Der Bebauungs-
plan wird ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 
1 BauGB und § 13 Abs. 3 BauGB aufgestellt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt: 
 

Im Norden durch die Wohnhausgrundstücke Westring 4 (Gemarkung Legden, Flur 9, Flurstück 19) 
und Bahnhofstraße 2a (Gemarkung Legden, Flur 9, Flurstücke 22 und 74), 

im Osten durch das Wohnhausgrundstück Ahauser Straße 15 (Gemarkung Legden, Flur 9, Flur-
stück 23), 

im Süden durch die Bahnhofstraße (Gemarkung Legden, Flur 9, Flurstück 300) und 

im Westen durch das Wohnhausgrundstück Westring 2 (Gemarkung Legden, Flur 9, Flurstück 319) 
 
Der Bebauungsplan umfasst 1.605 qm und die Fläche der Gemarkung Legden, Flur 9, Flurstück 320 
(Katasterstand: 09.2023). 
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Der räumliche Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Triepenbusch“, Ortsteil Leg-
den Nr. 6, ist im nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt: 
 

Übersichtsplan 

 
 

Zu b) 
Der Ausschuss für Planen, Bauen, Landwirtschaft und Umwelt hat in seiner Sitzung am 28.01.2025 
den Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Triepenbusch“, Ortsteil Legden Nr. 6, den Be-
gründungsentwurf und die artenschutzrechtliche Prüfung gebilligt und zur Veröffentlichung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB bestimmt. 
 
Folgende Unterlagen sind im Einzelnen einsehbar: 
 

 Entwurf 5. Änderung des Bebauungsplanes „Triepenbusch“, Ortsteil Legden Nr. 6; Stand: 
13.01.2025 

 Entwurf der Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Triepenbusch“, Ortsteil 
Legden Nr. 6; Stand: 15.01.2025 

 Artenschutzrechtliche Prüfung; Stand: 27.02.2024 
 
Die weiteren, in den Planunterlagen benannten Gesetzestexte, Erlasse, technischen Regelwerke 
etc. können bei der Gemeinde auf Wunsch eingesehen werden.  
 
Darüber hinaus gelten im beschleunigten Verfahren Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 

Die genannten Unterlagen stehen ab dem 06.02.2025 bis einschl. 10.03.2025 auf der Internetseite 

der Gemeinde Legden (www.legden.de)  Bauen & Wirtschaft  Bauleitplanung  Bebau-

ungspläne  B-Pläne im Verfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB  

http://www.legden.de/
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Link: https://www.legden.de/bauen-wirtschaft/bauleitplanung/bebauungsplaene/b-plaene-im-
verfahren/ 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. 
 

Neben der Veröffentlichung im Internet können die veröffentlichten Unterlagen in der Zeit 06.02.2025 

bis einschl. 10.03.2025 auch im Rathaus der Gemeinde Legden, Zimmer 23, Amtshausstraße 1, 
48739 Legden, während der nachfolgenden Dienststunden 
 

montags bis freitags   von     8:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

dienstags     von   14:30 Uhr bis 18:00 Uhr 

donnerstags (außer am 27.02.2025) von   14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
eingesehen werden. Es wird Gelegenheit gegeben, sich zu der Planung zu äußern und diese ge-
meinsam zu erörtern. 
 

Die Unterlagen sind ab dem 06.02.2025 bis einschl. 10.03.2025 auch über das Landesportal unter 

der Adresse https://www.bauleitplanung.nrw.de abrufbar.  

 
In der Zeit vom  

06.02.2025 bis einschl. 10.03.2025 

 
können zu den veröffentlichten Unterlagen von jedermann Stellungnahmen bei der Gemeinde Leg-
den, Amtshausstraße 1, 48739 Legden, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.  
Die Abgabe einer Stellungnahme im Online-Verfahren über die o. a. Internetadresse der Gemeinde 

Legden (vom 06.02.2025 bis einschl. 10.03.2025) oder per E-Mail (beteiligung@legden.de) ist 
ebenfalls möglich. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht 
von Bedeutung ist. 
 
Parallel zur Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB werden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gem. § 4 Abs. 
2 BauGB an der Planung beteiligt. 
 
Anträge gem. § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO können innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Rechtsvorschrift gestellt werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der Beschluss des Rates der Gemeinde Legden vom 23.10.2023 gem. § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 
13a BauGB über die Einleitung der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Triepenbusch“, Ortsteil Leg-
den Nr. 6, sowie die Veröffentlichung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (Öffentlichkeitsbeteiligung) werden 
hiermit gem. den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 11 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Legden öffentlich bekannt gemacht. 
 

Rechtsgrundlagen: 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist 
 
Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung – BekanntmVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 
516), die zuletzt durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S. 741) geändert worden ist 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Legden vom 03.07.2014 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 
02.11.2023 
 

https://www.legden.de/bauen-wirtschaft/bauleitplanung/bebauungsplaene/b-plaene-im-verfahren/
https://www.legden.de/bauen-wirtschaft/bauleitplanung/bebauungsplaene/b-plaene-im-verfahren/
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15317&vd_back=N741&sg=0&menu=1
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in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen 
 
Legden, 05.02.2025 
 
gez.  
Dieter Berkemeier 
Bürgermeister 

 


